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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Matthias Gastel,  
Stefan Gelbhaar, Stephan Kühn (Dresden), Daniela Wagner und der  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 19/1915 – 

Vergütungssystem der Vorstände und Führungskräfte der Deutschen Bahn AG 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Das Vergütungssystem für den Vorstand des bundeseigenen Unternehmens 
Deutsche Bahn AG soll darauf abzielen, die Vorstandsmitglieder entsprechend 
ihren Aufgaben- und Verantwortungsbereichen angemessen zu vergüten und 
dabei die Leistung der Vorstandsmitglieder sowie den Erfolg des Unternehmens 
Deutsche Bahn AG unmittelbar zu berücksichtigen. 

Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder der Deutschen Bahn AG besteht 
aus einer fixen Grundvergütung, weiterhin einer erfolgsabhängigen Jahrestanti-
eme und einem langfristigen Bonusprogramm mit mehrjähriger Bemessungs-
grundlage (sogenannter Long-term Incentive Plan). Die Gesamtvergütung um-
fasst daneben auch die Versorgungszusagen, die sonstigen Zusagen sowie die 
Nebenleistungen. 

Weiterhin findet auch bei der Vergütung der oberen und leitenden Führungs-
kräfte der Deutschen Bahn AG eine Vergütungssystematik mit variabler Ge-
haltskomponente Anwendung. Der Vorstand der Deutschen Bahn AG hat im 
Jahr 2016 beschlossen, die Vergütungssystematik für die Führungskräfte des 
Konzerns per 1. Januar 2017 neu auszurichten. Dabei geht es nach Angaben des 
Integrierten Berichts der Deutschen Bahn AG zum Berichtsjahr 2016 insbeson-
dere um eine engere Kopplung der Vergütung an den Geschäftserfolg des Sys-
temverbunds Bahn und des Konzerns auf dieses Ziel (Deutsche Bahn AG: Inte-
grierter Bericht 2016, S. 53/54). 

Die nicht vorhandenen Angaben zu jenen bei den Vergütungssystemen der 
Deutschen Bahn AG zugrunde gelegten Ziele und den hieraus abgeleiteten Leis-
tungskennzahlen („Key Performance Indicators“; KPI), auf die die Vorstände 
und Führungskräfte der Deutschen Bahn AG verpflichtet werden, führen zu 
Nachfragen, welche die Fragesteller mit dieser Anfrage aufklären wollen. 
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1. Welche konkreten kennzahlenbezogenen betriebswirtschaftlichen Ziele 
(KPI) liegen dem Tantiemefaktor als ein Faktor für die Ermittlung der er-
folgsabhängigen Jahrestantieme der Vorstandsmitglieder der Deutschen 
Bahn AG zugrunde? 

2. Wie sind die einzelnen kennzahlenbezogenen betriebswirtschaftlichen Ziele 
(KPI) des Tantiemefaktors als ein Faktor für die Ermittlung der erfolgsab-
hängigen Jahrestantieme der Vorstandsmitglieder der Deutschen Bahn AG 
mathematisch miteinander verknüpft? 

3. Welche kennzahlenbezogenen betriebswirtschaftlichen Ziele (KPI) mit Aus-
wirkung auf die variable Gehaltskomponente in der Vergütungssystematik 
der Vorstandsmitglieder der Deutschen Bahn AG sind gegenüber der bis zum 
31. Dezember 2016 geltenden Vergütungssystematik neu aufgenommen 
worden, und welche kennzahlenbezogenen betriebswirtschaftlichen Ziele 
(KPI) mit Auswirkung auf die variable Gehaltskomponente in der Vergü-
tungssystematik der Vorstandsmitglieder der Deutschen Bahn AG werden in 
der neuen Vergütungssystematik seit dem 1. Januar 2017 nicht mehr berück-
sichtigt?  

Die Fragen 1 bis 3 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet. 

Es wird auf die Ausführungen im Vergütungsbericht verwiesen, der im Integrier-
ten Bericht 2017 auf Seite 27 ff. veröffentlicht ist. 

4. Wie hoch lagen die für den Tantiemefaktor der Vorstandsmitglieder der 
Deutschen Bahn AG relevanten kennzahlenbezogenen betriebswirtschaftli-
chen Zielwerte der aus der Unternehmensplanung abgeleiteten wirtschaftli-
chen Ziele (100-prozentige Erfüllung der Ziele) jeweils für das Geschäfts-
jahr 2017 und für das Geschäftsjahr 2018? 

5. Bis zu welchem prozentualen Grad des Erreichens der für die Ermittlung des 
Tantiemefaktors der Vorstandsmitglieder der Deutschen Bahn AG aus der 
Unternehmensplanung abgeleiteten wirtschaftlichen Ziele (Unterschreitung 
der Planwerte) reduziert sich der Tantiemefaktor auf null? 

6. Ab welchem prozentualen Grad des Erreichens der für die Ermittlung des 
Tantiemefaktors der Vorstandsmitglieder der Deutschen Bahn AG aus der 
Unternehmensplanung abgeleiteten wirtschaftlichen Ziele (Überschreitung 
der Planwerte) erreicht der Tantiemefaktor seinen Maximalwert? 

7. Wie hoch ist der maximal erreichbare Tantiemefaktor der Vorstandsmitglie-
der der Deutschen Bahn AG? 

Die Fragen 4 bis 7 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet. 

Die betreffenden Wertangaben waren Gegenstand der Beratung und Entschei-
dung des Aufsichtsrats der DB AG, die gemäß § 116 AktG vertraulich zu behan-
deln sind. Die Details der Vergütungsvereinbarungen sind dem Kernbereich der 
Betriebs- und Geschäftsgeheimisse eines Unternehmens zuzurechnen. Die er-
folgsabhängige Jahrestantieme und die dieser zugrundeliegenden Kennzahlen 
nehmen eine wesentliche Steuerungsfunktion ein. Der Aufsichtsrat kann auf die-
sem Weg Anreize für eine erfolgreiche, nachhaltig angelegte Unternehmenspla-
nung setzen. Die umfassende Wahrung der Vertraulichkeit ist für den dazu erfor-
derlichen offenen Dialog zwischen Geschäftsleitung und Überwachungsorgan 
von entscheidender Bedeutung. Bei einem Bekanntwerden der Werte würde es 
Wettbewerbern, Vertragspartnern etc. möglich, ihre Tätigkeit zum Nachteil der 
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DB AG und damit mittelbar zum Nachteil des Bundeshaushalts bzw. Staatswohls 
auszurichten. Das BVerfG hat anerkannt, dass Vergütungsvereinbarungen rele-
vante Geschäftsgeheimnisse darstellen.  

Im Übrigen ist das grundrechtlich geschützte Recht der betroffenen Vorstände auf 
informationelle Selbstbestimmung zu berücksichtigen. 

8. Welche konkreten in der Mittelfristplanung gesetzten operativen Ergebnis-
ziele liegen dem langfristigen Bonusprogramm mit mehrjähriger Bemes-
sungsgrundlage (sogenannter Long-term Incentive Plan) der Vorstandsmit-
glieder der Deutschen Bahn AG zugrunde? 

Es wird auf die Ausführungen im Vergütungsbericht verwiesen, der im Integrier-
ten Bericht auf S. 27 ff. veröffentlicht ist. 

9. Welche Konzernziele und jeweiligen Geschäftsfeldziele liegen der Ermitt-
lung der Jahrestantieme für die leitenden Angestellten und außertariflichen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Deutschen Bahn AG sowie für die 
Ermittlung der Jahrestantieme für die leitenden Angestellten und außertarif-
lichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jeweils in den Geschäftsfel-
dern DB Fernverkehr, DB Regio, DB Arriva, DB Cargo, DB Schenker, DB 
Netze Fahrweg, DB Netze Personenbahnhöfe sowie DB Netze Energie zu-
grunde? 

10. Welche konkreten kennzahlenbezogenen betriebswirtschaftlichen konzern-
weiten Ziele (KPI) liegen der Ermittlung der Jahrestantieme für die leitenden 
Angestellten und außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 
Deutschen Bahn AG zugrunde? 

Die Fragen 9 und 10 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 

Nach Informationen der DB AG hängt der Konzernerfolg von der Kundenzufrie-
denheit sowie dem Return on Capital Employed (ROCE) des DB-Konzerns ab. 
Im Geschäftserfolg des Systemverbundes Bahn werden die Pünktlichkeit sowie 
der ROCE des Systemverbundes betrachtet. Die Nachhaltigkeit hängt von der 
Mitarbeiterzufriedenheit sowie der Reduktion der CO₂-Emissionen ab. 

Die variable Vergütung ist als Erfolgsbeteiligung ausgestaltet. Dabei wird der Er-
folg auf der Ebene des gesamten Konzerns und des Systemverbundes Bahn ge-
messen. Der Systemverbund Bahn umfasst alle Geschäftsfelder und Serviceein-
heiten im DB-Konzern und nimmt nur DB Schenker und DB Arriva aus. Die Er-
folgsbeteiligung bestimmt sich aus dem Konzernerfolg, dem Geschäftserfolg des 
Systemverbunds Bahn und der Nachhaltigkeit. Die Ziele leiten sich aus der Stra-
tegie DB2020+ ab und sind an den Dimensionen „Profitabler Qualitätsführer“, 
„Top-Arbeitgeber“ und „Umweltvorreiter“ ausgerichtet. 

Im Übrigen stellen die Details der erfolgsabhängigen Jahrestantieme und die für 
deren Herleitung maßgeblichen Parameter Geschäftsgeheimnisse der DB AG dar, 
die nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind. Insbesondere bilden aus 
der Unternehmensplanung abgeleitete betriebswirtschaftliche Zielwerte, ein 
Kerngeschäftsgeheimnis. Dies gilt insbesondere, als auch die Zielwerte für 2018 
erfragt werden. An deren Geheimhaltung hat die DB AG im Wettbewerb ein ho-
hes Interesse. Mit der Offenlegung von Vergütungsstrukturen geht die Gefahr der 
Abwerbung von Mitarbeitern einher. Vergütungsstrukturen haben Einfluss auf 
die Attraktivität des Arbeitgebers. Insoweit hat auch das BVerfG anerkannt, dass 
Vergütungsvereinbarungen relevante Geschäftsgeheimnisse darstellen. Daneben 
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ist das Grundrecht der betroffenen leitenden Angestellten und außertariflichen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Deutschen Bahn AG auf informatio-
nelle Selbstbestimmung berührt. 

11. Wie hoch lagen die für die Ermittlung der Jahrestantieme für die leitenden 
Angestellten und außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 
Deutschen Bahn AG festgelegten Zielwerte (100-prozentige Erfüllung der 
Ziele) jeweils für das Geschäftsjahr 2017 und für das Geschäftsjahr 2018? 

Nach Angaben der DB AG orientiert sich der DB-Konzern bei der Messung des 
Erfolges an Referenzwerten, die für mehrere Jahre im Voraus festgelegt sind. Für 
jedes Ziel, das die Höhe der Erfolgsbeteiligung bestimmt, wird ein stabiler Refe-
renzwert festgelegt. Die stabilen Referenzwerte unterstützen den langfristigen 
Ansatz der Strategie „DB2020+“. 

Im Übrigen stellen die Details der erfolgsabhängigen Jahrestantieme und die für 
deren Herleitung maßgeblichen Parameter Geschäftsgeheimnisse der DB AG dar, 
die nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind. An deren Geheimhal-
tung hat die Deutsche Bahn AG im Wettbewerb ein hohes Interesse. Mit der Of-
fenlegung von Vergütungsstrukturen geht die Gefahr der Abwerbung von Mitar-
beitern einher. Vergütungsstrukturen haben Einfluss auf die Attraktivität des Ar-
beitgebers. Insoweit hat auch das BVerfG anerkannt, dass Vergütungsvereinba-
rungen relevante Geschäftsgeheimnisse darstellen. Daneben ist das Grundrecht 
der betroffenen leitenden Angestellten und außertariflichen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer der DB AG auf informationelle Selbstbestimmung berührt. 

12. Welche konkreten kennzahlenbezogenen betriebswirtschaftlichen Ziele 
(KPI) liegen dem Tantiemefaktor als ein Faktor für die Ermittlung der er-
folgsabhängigen Jahrestantieme der Vorstandsmitglieder der DB Netz AG 
zugrunde? 

Aus regulierungsrechtlichen Gründen gilt nach Angaben der DB AG für den Vor-
stand der DB Netz AG ein Sondermodell zur Erfolgsbeteiligung. Der Konzerner-
folg wird niedriger gewichtet und erhält kein Profitabilitätsziel, sondern betrach-
tet ausschließlich die Kundenzufriedenheit. Beim Geschäftserfolg werden die 
Pünktlichkeit sowie der ROCE der DB Netz AG betrachtet. 

13. Wie sind die einzelnen kennzahlenbezogenen betriebswirtschaftlichen Ziele 
(KPI) des Tantiemefaktors als ein Faktor für die Ermittlung der erfolgsab-
hängigen Jahrestantieme der Vorstandsmitglieder der DB Netz AG mathe-
matisch miteinander verknüpft? 

Nach Informationen der DB AG sind die Komponenten Konzernerfolg und Ge-
schäftserfolg additiv miteinander verknüpft. 

14. Wie hoch lagen die für den Tantiemefaktor der Vorstandsmitglieder der DB 
Netz AG relevanten kennzahlenbezogenen betriebswirtschaftlichen Ziel-
werte der aus der Unternehmensplanung abgeleiteten wirtschaftlichen Ziele 
(100-prozentige Erfüllung der Ziele) jeweils für das Geschäftsjahr 2017 und 
für das Geschäftsjahr 2018? 

Analog zur Erfolgsbeteiligung für die Führungskräfte im Systemverbund Bahn 
orientiert man sich nach Angabe der DB AG bei der Messung des Erfolges bei 
den Vorständen der DB Netz AG ebenfalls an gesonderten Referenzwerten, die 
für mehrere Jahre im Voraus festgelegt sind. Für jedes Ziel, das die Höhe der 
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Erfolgsbeteiligung bestimmt, wird ein stabiler Referenzwert festgelegt. Die stabi-
len Referenzwerte unterstützen den langfristigen Ansatz der Strategie 
„DB2020+“.  

Im Übrigen stellen die Details der erfolgsabhängigen Jahrestantieme und die für 
deren Herleitung maßgeblichen Parameter Geschäftsgeheimnisse der DB AG dar, 
die nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind. Insbesondere bilden aus 
der Unternehmensplanung abgeleitete betriebswirtschaftliche Zielwerte, ein 
Kerngeschäftsgeheimnis. Dies gilt insbesondere, als auch die Zielwerte für 2018 
erfragt werden. An deren Geheimhaltung hat die DB AG im Wettbewerb ein ho-
hes Interesse. Ergänzend wird auf die Antwort zu Frage 10 verwiesen. 

15. Bis zu welchem prozentualen Grad des Erreichens der für die Ermittlung des 
Tantiemefaktors der Vorstandsmitglieder der DB Netz AG aus der Unter-
nehmensplanung abgeleiteten wirtschaftlichen Ziele (Unterschreitung der 
Planwerte) reduziert sich der Tantiemefaktor auf null? 

Dies war Gegenstand der Beratung und Entscheidung des Aufsichtsrats der DB 
Netz AG, die gemäß § 116 AktG vertraulich zu behandeln sind.  

Es wird auf die Antwort zu Frage 7 verwiesen. 

16. Ab welchem prozentualen Grad des Erreichens der für die Ermittlung des 
Tantiemefaktors der Vorstandsmitglieder der DB Netz AG aus der Unter-
nehmensplanung abgeleiteten wirtschaftlichen Ziele (Überschreitung der 
Planwerte) erreicht der Tantiemefaktor seinen Maximalwert? 

17. Wie hoch ist der maximal erreichbare Tantiemefaktor der Vorstandsmitglie-
der der DB Netz AG? 

Die Fragen 16 und 17 werden im Zusammenhang beantwortet.  

Im Konzern- und Geschäftserfolg ist die Zielerreichung nach oben auf 200 Pro-
zent gedeckelt. 

18. Welche konkreten kennzahlenbezogenen betriebswirtschaftlichen Ge-
schäftsfeldziele (KPI) liegen der Ermittlung der Jahrestantieme für die lei-
tenden Angestellten und außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer im Geschäftsfeld DB Netze Fahrweg zugrunde? 

Nach Angaben der DB AG gilt für § 8 ERegG-relevante Führungskräfte der DB 
Netz AG das gleiche Sondermodell zur Erfolgsbeteiligung wie für die Vorstände 
der DB Netz AG. Für die sonstigen Führungskräfte der DB Netz AG und für die 
außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bemisst sich die Erfolgs-
beteiligung an der innerhalb des Systemverbunds Bahn einheitlichen Struktur.  

Ergänzend wird auf die Antworten zu den Fragen 10 und 12 verwiesen. 
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19. Wie hoch lagen die für die Ermittlung der Jahrestantieme für die leitenden 
Angestellten und außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Geschäftsfeld DB Netze Fahrweg festgelegten Zielwerte (100-prozentige Er-
füllung der Ziele) jeweils für das Geschäftsjahr 2017 und für das Geschäfts-
jahr 2018? 

Nach Angaben der DB AG gelten für § 8 ERegG-relevante Führungskräfte der 
DB Netz AG die gleichen stabilen Referenzwerte wie für die Vorstände der DB 
Netz AG. Für die sonstigen Führungskräfte der DB Netz AG und für die außerta-
riflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten einheitlich die stabilen Re-
ferenzwerte des Systemverbunds Bahn. Im Übrigen wird auf die Antworten zu 
den Fragen 11 und 14 verwiesen. 

20. Wie hoch lag die Summe der Jahrestantieme für sämtliche leitenden Ange-
stellten und außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 
Deutschen Bahn AG sowie der leitenden Angestellten und außertariflichen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Geschäftsfeldern DB Fernver-
kehr, DB Regio, DB Arriva, DB Cargo, DB Schenker, DB Netze Fahrweg, 
DB Netze Personenbahnhöfe sowie DB Netze Energie zusammen im Ge-
schäftsjahr 2017? 

Die Zahlung für die genannten Personengruppen ist nicht Gegenstand der regulä-
ren Berichterstattung im Rahmen des Geschäftsberichts oder an den Aufsichtsrat. 
Mit der Offenlegung von Vergütungsstrukturen geht die Gefahr der Abwerbung 
von Mitarbeitern einher. Vergütungsstrukturen haben Einfluss auf die Attraktivi-
tät des Arbeitgebers. Insoweit hat auch das BVerfG anerkannt, dass Vergütungs-
vereinbarungen relevante Geschäftsgeheimnisse darstellen. Daneben ist das 
Grundrecht der betroffenen leitenden Angestellten und außertariflichen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer der Deutschen Bahn AG auf informationelle 
Selbstbestimmung berührt. 

21. Beabsichtigt die Bundesregierung die Festbeschreibung volkswirtschaftli-
cher Leistungskennzahlen (KPI) bei der Ermittlung des Tantiemefaktors als 
ein Faktor für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Jahrestantieme der Vor-
standsmitglieder der Deutschen Bahn AG?  

Wenn ja, welche konkreten volkswirtschaftlichen Leistungskennzahlen 
(KPI) beabsichtigt die Bundesregierung, bei der Ermittlung des Tantie-
mefaktors der Vorstandsmitglieder der Deutschen Bahn AG festzuschrei-
ben? 

22. Beabsichtigt die Bundesregierung die Festbeschreibung volkswirtschaftli-
cher Leistungskennzahlen (KPI) bei der Ermittlung des Tantiemefaktors als 
ein Faktor für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Jahrestantieme der Vor-
standsmitglieder der DB Netz AG und DB Station&Service AG?  

Wenn ja, welche konkreten volkswirtschaftlichen Leistungskennzahlen 
(KPI) beabsichtigt die Bundesregierung, bei der Ermittlung des Tantie-
mefaktors der Vorstandsmitglieder der DB Netz AG und der DB Sta-
tion&Service AG jeweils festzuschreiben? 

Die Fragen 21 und 22 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.  

Zu dem in den Fragen aufgeworfenen Themenkomplex läuft derzeit ein Diskus-
sionsprozess, dessen Ergebnis nicht vorgegriffen werden kann. 
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